
 
A n t r a g : 1. Die anliegende Satzung der Stadt Neu-

münster über ein besonderes Vorkaufs-
recht nach § 25 BauGB im Stadtteil West 
wird beschlossen. 

 
2. Die Begründung zur Vorkaufsrechtssat-

zung wird gebilligt. 
 

 


